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§ 37 V-SG
 V-SG - Spitalgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.09.2025

(1) In Krankenanstalten dürfen Patienten und Patientinnen nur von Personen gep1egt werden, die nach den

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften hiezu berechtigt sind. In einer fachrichtungsbezogenen Organisationseinheit

dürfen höchstens 15 % der Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenp1ege und der

Pflegehilfe im Wege der Arbeitskräfteüberlassung nach dem Arbeitskräfteüberlassungsgesetz beschäftigt werden.

(2) Für jede Krankenanstalt mit bettenführenden Abteilungen ist eine geeignete Person aus dem Bereich des

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenp1ege mit der verantwortlichen Leitung des P1egedienstes zu

betrauen; bei deren Verhinderung muss die Vertretung durch eine quali=zierte Person aus diesem Bereich

gewährleistet sein.

(3) In einer Schwerpunktkrankenanstalt und in allen sonstigen bettenführenden Krankenanstalten, deren Größe dies

erfordert, ist die verantwortliche Leitung des Pflegedienstes hauptberuflich auszuüben.

*) Fassung LGBl.Nr. 67/2008, 8/2013
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